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Segler-Verband Sachsen e.V.  ●  Geschäftsstelle, Sportkoordinatorin 
Jana Weißbach, Kirschallee 1, 04416 Markkleeberg 

 
 

    

 
 
 
 
  
  
  

   Markkleeberg, den 06.01.2023 
 
 

 

Einladung zum 19. Seglertag des Segler-Verbandes Sachsen e.V.  
 
Liebe Segelfreunde, sehr geehrte Damen und Herren, 
gemäß § 6 Abs.1 der Satzung beruft das Präsidium den Seglertag 2023 für  
 
Samstag, den 11.02.2023 ins Bootshaus der SSV Planeta Radebeul e.V. ein. 
                              - 01445 Radebeul,  An der Festwiese 9 -  
 
Zeitlicher Ablauf: Registrierung:     10:00 – 10:30 Uhr 
                              Eröffnung:           10:30 Uhr,  Ende:     gegen 13:30 Uhr.  
 
Tagesordnung: 
1. Eröffnung des Seglertages durch den Präsidenten 
2. Grußworte von Gästen 
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit, Bestätigung der Tagesordnung, der 

Geschäftsordnung und des Wahlverfahrens 
4. Bericht des Präsidiums zur vergangenen Wahlperiode 
5. Bericht des Schatzmeisters und Vorlage Kassenplan 
6. Bericht der Kassenprüfer für die Jahre 2021 und 2022 
7. Aussprache 
8. Bestätigung der Berichte und Vorlagen  
9. Entlastung des Vorstandes  
10. Antrag Satzungsänderung mit Diskussion  
11. Antrag auf Änderung der Meisterschaftsordnung mit Diskussion  
12. Wahl einzelner Präsidiumsmitglieder 
13. Schlusswort des Präsidenten 
 
Hinweise in Vorbereitung und Durchführung des Seglertages - bitte unbedingt 
beachten: 
Um einen pünktlichen Beginn und einen kompakten Ablauf zu sichern, bitten wir darum, das 
Registrierungsfenster zur Anmeldung zu nutzen und Redebeiträge kurz zu fassen. 
Zur Vorbereitung der Registrierung muss das beiliegende Wahlformular2023 ausgefüllt 
und unterschrieben an die GS bis Poststempel 3.2.2023 zurückgesendet werden, was 
auch zur Stimmübertragung an einen anderen Verein genutzt werden kann. 
Ein pdf-Attachement an eine E-Mail an gs@segeln-sachsen.de bis einschließlich 3.2.2023 
gilt ebenfalls als ordnungsgemäß zugestellt. 

An 

Verein 

Tel.: 0341 – 9 83 11 40 
gs@segeln-sachsen.de 

mailto:gs@segeln-sachsen.de
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Mit gleicher Post sind auch Anträge an den Seglertag schriftlich an die GS einzureichen 
[Anträge an den Seglertag müssen laut § 9 der Satzung bis zwei Wochen nach Einberufung 
an das Präsidium gerichtet werden]. Wesentliche Änderungsvorschläge zu den beiliegenden 
Beschlussvorlagen sollten bis zum gleichen Termin in der Geschäftsstelle vorliegen. 
Die Wahrung des Stimmrechts jedes Mitgliedes (Vereins) regelt sich nach § 7 der Satzung. 
Berechnung: Auf jede angefangenen 25 Mitglieder des Vereins eine Stimme. Dazu eine 
Grundstimme. Zur Berechnung der Stimmen gilt die letzte beim SVS vorliegende Meldung 
des Mitgliederstandes des Vereins (i.d.R. Meldung an den DSV/LSB). 
Ich bitte Sie, die Teilnahme Ihres Vereines zu sichern und von Ihrem Recht auf aktive 
Mitgestaltung unseres Verbandslebens Gebrauch zu machen. Dazu wünsche ich Ihnen eine 
gute Anreise und uns gemeinsam einen erfolgreichen Verlauf des Seglertages 2023. 
Mit freundlichen Grüßen  
 
gez. Dr. Reinhard Bläser 
 
Anlagen 
1. Wahlformular2023 
2. Beschlussvorlage Satzungsänderung   01/23 
3. Beschlussvorlage Meisterschaftsordnung   02/23 
4. Beschlussvorlage Haushaltsplan 2023/2024  03/21 – wird vorgetragen 

5. Geschäftsordnung des Seglertages 
6. Informationen zur Wahl des Präsidiums 
7. Profil Kandidat Beisitzer / Wettfahrtobman 
 
 
 

 

Segler-Verband Sachsen e.V. 
Kirschallee 1, 04416 Markkleeberg 
Geschäftsstelle: Jana Weißbach,  
Tel.: 0341 - 9 83 11 40, Mobil: 0175 – 3 55 28 38 

Präsident: Dr. Reinhard W. Bläser, 
1. Vizepräsident: Hermann-Josef Steffes, 
www.segeln-sachsen.de 
E-Mail: gs@segeln-sachsen.de 

AG Leipzig, Nr.: VR 2228  
BV: Ostsächsische Sparkasse Dresden  
IBAN: DE96 8505 0300 3120 0695 30 

BIC: OSDDDE81XXX 



SVS 

Geschäftsordnung des Seglertages 

Geschaeftsordnung                                                                                                                                  14.01.13 

 
 
§1  Leitung 
 
Die Seglertage werden durch den Präsidenten oder im 
Falle seiner Verhinderung durch einen Vizepräsidenten  
Der Leiter benennt zwei Vertreter. 
 
§2 Geschäftsführung 
 
Der Leiter eröffnet den Seglertag mit der Bekanntgabe 
der Zusammensetzung der Geschäftsführung des 
Seglertages. Diese umfaßt den Leiter des Seglertages 
und seine Vertreter, ferner die Stimmenzähler und den 
Schriftführer, der die Teilnehmer- und die Rednerliste 
führt und die Niederschrift aufnimmt. 
 
§3  Tagesordnung 
 
I. Die Tagesordnung des Seglertages wird vom 

Präsidium festgesetzt. 
 

II. Anträge zur Tagesordnung sind gemäß §9 der 
Satzung einzureichen. 
 

III. Der Leiter des Seglertages stellt die 
Beschlussfähigkeit des Seglertages fest und bringt, 
sofern der Seglertag keinen anderen Beschluss 
faßt, die Gegenstände der Tagesordnung in der 
vom Präsidium festgesetzten Reihenfolge zur 
Beratung und Abstimmung. 

 
§4  Rednerfolge 
 
I. Der Leiter des Seglertages erteilt den Delegierten in 

der Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort. 
 

II. Der Leiter des Seglertages hat zur geschäftlichen 
Leitung stets das Wort, außerdem zur Sache, sofern 
er sich in die Rednerliste eintragen läßt. Für die 
Dauer seiner Teilnahme an der Beratung übernimmt 
einer der Vertreter die Leitung des Seglertages. 
 

§5 Redeordnung 
 
I. Antragsteller erhalten als erste und als letzte das 

Wort. 
 

II. Zu einer tatsächlichen Richtigstellung zur 
Geschäftsordnung sowie zu einer Fragestellung 
wird das Wort sofort, zu persönlichen Bemerkungen 
am Schluss der Beratung des jeweiligen 
Gegenstandes der Tagesordnung erteilt. 
 

III. Spricht der Redner nicht zur Sache kann ihm der 
Leiter des Seglertages nach erfolgter Verwarnung 
für den jeweiligen Gegenstand der Tagesordnung 
das Wort entziehen. 

 
§6  Anträge 
 
I. Zusatz- und Gegenanträge zu den einzelnen 

Punkten der Tagesordnung bedürfen zu ihrer 
Einbringung keiner Unterstützung. 
 

 
 
 
 
 

 
 
II. Dringlichkeitsanträge sind solche, die nicht auf der 

Tagesordnung stehen. Sie müssen schriftlich 
eingebracht werden und bedürfen zur Beratung und 
Beschlussfassung der Unterstützung der einfachen 
Mehrheit der anwesenden Stimmen. Die Erledigung 
erfolgt, sofern der Seglertag nicht anders 
beschließt, nach Beratung aller anderen Punkte der 
Tagesordnung. 
 

II. Anträge auf Änderung der Satzung können nur als 
ordentliche Anträge gemäß §8 Abs.2 der Satzung 
gestellt werden. 
 

III. Der Antrag auf Schluss der Beratung kann nur von 
einem Delegierten gestellt werden, der nicht an der 
Beratung beteiligt war. Ein Redner kann gegen 
diesen Antrag sprechen. Über den Antrag ist 
abzustimmen. 
 

IV. Zu Anträgen die für erledigt erklärt worden sind 
erhält auf dem gleichen Seglertag niemand mehr 
das Wort, es sei denn, daß zwei Drittel der 
anwesenden Stimmen dies verlangen. 

 
§7  Abstimmung 
 
I. Bei der Abstimmung ist in der Weise zu verfahren, 

daß über den umfassenderen Gegenstand vor dem 
engeren abgestimmt wird. Im Zweifel gilt die 
Reihenfolge der Tagesordnung. 
 

II. Die Abstimmung erfolgt offen durch erheben der 
Stimmkarten, es sei denn, daß stimmberechtigte 
Delegierte mit zusammen min. fünf Stimmen 
geheime Abstimmung verlangen. 
 

III. Auch Wahlen erfolgen durch offene Abstimmung. 
Sie müssen jedoch geheim durchgeführt werden, 
wenn dies von min. einem stimmberechtigten 
Delegierten verlangt wird. Gewählt ist, wer die 
meisten Stimmen auf sich vereinigt. 

 
§8  Geschäftliche Anfragen 
 
Geschäftliche Anfragen müssen vom Präsidium nach 
Beendigung der Tagesordnung beantwortet werden, 
sofern sie von einem Fünftel der vertretenen Stimmen 
unterstützt werden. 
 
§9  Veröffentlichung der Verhandlungen 
 
Das Protokoll des Seglertages ist innerhalb von drei 
Monaten jedem Verbandsverein zuzustellen. 
 
§10  Inkrafttreten 
 
Die Geschäftsordnung des Seglertages tritt am 26. 
Januar 1991 in Kraft, geändert am 28. März 1992, am 
06. März 1999, am 26.02.2005. 
 
 



20230103 Wahlformular20233 

 

 

 

 

 

 

 

An:  

Segler-Verband Sachsen e.V. 

Kirschallee 1 

04416 Markkleeberg 

 

Wahlformular2023 – Rücksendung  
(bitte nur eine Option ankreuzen, ausfüllen und bis 3.2.2023 Poststempel zurücksenden) 

 

 Unser Verein wird am Seglertag 2023 teilnehmen und vertreten von Segelsportfreund*in: 

 

Den Einwahl-Link zur Videokonferenz bitte schicken an:   

 

oder 

 Unser Verein: überträgt seine Stimmen zum Seglertag 2023 an folgenden Verein:  

 

 

 

Ort, Datum                                             Name in Druckschrift                                    Unterschrift 

Vereinsadresse 

 

 

 

Name, Vorname: 

E-Mail-Adresse: 

Vollständiger Name des Vereins, an den die Stimmen übertragen werden sollen: 



 
Segler-Verband Sachsen e.V.     Markkleeberg, den 28.12.2022  
 
Beschlussvorlage an den Seglertag am 11.02.2023  
Beschlussnummer: ST 01/23  
Eingebracht vom: Präsidium  
Thema: Satzungsänderung  
 
 
Der Seglertag 2023 möge nachfolgende Satzungsänderung beschließen:  
 
Nach Wegfall des Corona-Gesetzes sind Seglertage des SVS wieder nur in Präsenz möglich, da es 
bisher in der Satzung nicht explizit anderweitig geregelt ist. Es hat sich aber 2021 gezeigt, dass die 
Anzahl der Teilnehmer bei der Hybridveranstaltung des Seglertages wesentlich höher lag, als sonst 
üblich. Deshalb möchten wir solche Möglichkeiten langfristig mit Einfügungen in § 6 sicherstellen.  
Die Änderung von § 10 (2) stellt nur den Sachverhalt eindeutig dar. Dabei soll gesichert werden, dass 
keine zeitliche Lücke entsteht und Erfahrung nicht unnötigerweise ausgeschlossen wird.  
Gleichzeitig soll mit § 10 (9) die bereits seit vier Jahren gelebte Praxis der Präsidiumsarbeit mittels 
Videokonferenzen formal legalisiert werden, damit nicht im Nachgang Beschlüsse des Präsidiums 
aus formalen Gründen angefochten werden können. 
 
 
Einfügen § 6 (4), (5) und (6) {neu}  
(4) Seglertage finden grundsätzlich als Präsenzversammlungen statt. Das Präsidium kann beschließen, dass 

ein Seglertag ausschließlich als virtuelle Mitgliederversammlung oder als Kombination von 
Präsenzversammlung und virtueller Versammlung (hybride Mitgliederversammlung) stattfindet. Ohne einen 
entsprechenden Beschluss des Präsidiums haben die Mitglieder keinen Anspruch darauf, virtuell an einer 
Präsenzversammlung teilzunehmen. 

 
(5) Die Gültigkeit von Beschlüssen und Wahlen wird nicht dadurch berührt, dass einzelne Mitglieder aufgrund 

technischer Störungen an der Teilnahme oder der Ausübung ihrer Rechte bei virtuellen oder hybriden 
Mitgliederversammlungen gehindert sind. 
 

(6) Ein Beschluss ohne Versammlung der Mitglieder ist gültig, wenn  
1. alle Mitglieder unter Vorlage des zu fassenden Beschlusses zur Stimmabgabe aufgefordert wurden,  
2. bis zu dem vom Präsidium gesetzten Termin mindestens 20 % der stimmberechtigten  Mitglieder ihre 

Stimmen in Textform abgegeben haben und  
3. der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde. 

 
Änderung §10 (2)  
(2) Die Mitglieder des Präsidiums werden von der ordentlichen Mitgliederversammlung auf die Dauer von 4 

Jahren gewählt, der vom Jugendseglertag gewählte Jugendobmann auf die Dauer von 2 Jahren bestätigt. 
Alle Präsidiumsmitglieder bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Die Wahlhandlung erfolgt offen und in 
Einzelabstimmung. Gibt es mehr als 1 Bewerber erfolgt die Wahl geheim. Eine Wiederwahl ist nur 2 mal 
möglich. Eine Wiederwahl im gleichen Amt ist hintereinander nur zweimal zulässig. 
Das Präsidium bestimmt die Funktionen der Beisitzer. 

 
 
Einfügen §10 (9) {neu} 
(9) Die Beschlussfassung im Präsidium kann auch in virtuellen oder hybriden Versammlungen oder außerhalb 

einer Sitzung im Wege eines Umlaufverfahrens in Textform erfolgen. 
  

 
 
gez. Dr. Reinhard Bläser  
Präsident 
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S A T Z U N G 
In der Fassung von 02/2023 

 
§ 1  Name und Sitz 
 
(1) Der Landesseglerverband trägt den Namen 
                

"Segler-Verband Sachsen e.V." 
 
 Er ist der Zusammenschluss der Verbandsvereine des Deutschen Seglerverbandes (DSV), mit Sitz 

Land Sachsen. 
 
(2) Der Sitz des Landesseglerverbandes ist Markkleeberg. 
 
(3) Der Landesseglerverband ist Mitglied im DSV. 
 
(4) Der Landesseglerverband ist Mitglied im Landessportbund Sachsen. 
 
 
§ 2 Geschäftsjahr 
 
 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 3 Zweck 

 
(1) Der Satzungszweck ist die Förderung des Sports. Dieser wird verwirklicht insbesondere durch  des 

Segeln zu Wasser, zu Lande, auf dem Eis für Erwachsene und Jugendliche, als Freizeit- und 
Breitensport, als Leistungssport, des Fahrtensegelns auf See- und Binnengewässern, das Wind - 
und Kitesurfen sowie weitere spezielle Segeldisziplinen. 
 

 (2) Der Landesseglerverband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig. Er verfolgt 
in erster Linie keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Die Mittel des Landesseglerverbandes dürfen 
nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Landesseglerverbandes fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mittel des Vereins. 

 
Alle in den Organen ehrenamtlich Tätigen können ihre Auslagen und Aufwendungen – soweit sie 
angemessen sind – erstattet bekommen. 
Wenn es das Budget des Vereins zulässt, kann den in den Organen ehrenamtlich tätigen 
Funktionsträgern eine Ehrenamtspauschale gemäß § 3 Abs. 26a Einkommensteuergesetz (EStG) 
gezahlt werden. 

 
(3) Der Landesseglerverband vertritt auf Landesebene die gemeinsamen Interessen der in ihm 

zusammengeschlossenen Verbandsvereine  in der Öffentlichkeit, gegenüber Behörden und 
sonstigen Einrichtungen. Er übernimmt auf Landesebene alle sportfachlichen Aufgaben, die ihm 
vom DSV übertragen werden. 

 
(4) Der Landesseglerverband tritt extremistischen, rassistischen, gewaltverherrlichenden, 

fremdenfeindlichen und sexuell diskriminierenden Auffassungen und Aktivitäten, sowie allen 
Erscheinungen von sexueller Gewalt entschieden entgegen. 

 
(5) Der Verein fördert die Inklusion behinderter und nichtbehinderter Menschen und die Integration 

von Menschen mit Zuwanderungshintergrund. Er verfolgt die Gleichstellung der Geschlechter. 

 
(6) Der Landesseglerverband tritt für einen doping- und manipulationsfreien Sport ein. 

 

(7) Der Landesseglerverband wirkt beim Schutz und der Erhaltung der Umwelt als Grundlage des 
Wassersportes aktiv mit und setzt sich zum Wohle von Menschen, Tieren und Pflanzen für 

lebensfähige Gewässer, deren  Erhaltung, Pflege und Wiederherstellung ein. 
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§ 4 Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglieder sind solche Vereine, die ausschließlich oder neben anderen sportlichen Zwecken das 

Segeln oder Segelsurfen auf der Grundlage der Gemeinnützigkeit sowie unter Ausschluss 
parteipolitischer, konfessioneller, weltanschaulicher oder wirtschaftlicher Ziele betreiben. 
 

(2) Die Aufnahme erfolgt auf schriftlichen Antrag durch den Vorstand.  
 
(3) Die Mitgliedschaft beginnt mit der vollzogenen Aufnahme in den DSV und in den zuständigen 

Landessportbund. Sie endet mit dem Austritt, der Auflösung oder Ausschluss des Mitgliedsvereins 
aus dem Landesseglerverband, dem Landessportbund oder dem DSV. Sie endet mit dem Verlust 
der Gemeinnützigkeit. 
 

(4) Der Vorstand kann Ausnahmen von Abs.3 zulassen. Der nächste Seglertag ist davon zu  
     unterrichten. 
 
 
(5) Fördernde Mitglieder 

1. Fördernde Mitglieder des SVS sind natürliche oder juristische Personen, die sich dem 
Segelsport verbunden fühlen und den Verband durch materielle, finanzielle, ideelle 
Zuwendungen oder auf andere Art unterstützen. Dieser Status wird vom Präsidium verliehen.  

2. Fördernde Mitglieder haben das Recht, am Verbandsleben und der Erörterung aller 
Verbandsangelegenheiten teilzunehmen. Sie haben kein Stimmrecht zu Seglertagen.  
 

 
§ 5 Organe  

 
Die Organe des Landesseglerverbandes sind: 

 - der Seglertag  (Mitgliederversammlung) 
- das Präsidium  (Vorstand). 
 
 

§ 6 Seglertag 
 

(1) Der ordentliche Seglertag findet mindestens einmal aller zwei Jahre statt. Er wird vom Präsidium 
schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung 4 Wochen vorher einberufen. 
 

(2) Der ordentliche Seglertag ist zuständig für die Entgegennahme der Jahresberichte des Präsidiums, 
zur Entlastung und Neuwahl des Präsidiums, zur Beschlussfassung über die Festsetzung von 
Beiträgen, den Haushaltsplan und zur Entscheidung über grundsätzliche Fragen des Segelsports 
im Bereich des Landesseglerverbandes. 
Der Seglertag bestätigt die Jugendordnung.  
Der Seglertag wählt die Kassenprüfer und beschließt die Kassenprüfordnung. 

 
(3) Außerordentliche Seglertage sind beschlussfähig wie ordentliche Seglertage. 

Sie werden einberufen 
- aus eigenem Entschluss 
- auf Antrag eines Fünftels der Mitgliedsvereine. 
 

(4) Seglertage finden grundsätzlich als Präsenzversammlungen statt. Das Präsidium kann 
beschließen, dass ein Seglertag ausschließlich als virtuelle Mitgliederversammlung oder als 
Kombination von Präsenzversammlung und virtueller Versammlung (hybride 
Mitgliederversammlung) stattfindet. Ohne einen entsprechenden Beschluss des Präsidiums haben 
die Mitglieder keinen Anspruch darauf, virtuell an einer Präsenzversammlung teilzunehmen. 

 
(5) Die Gültigkeit von Beschlüssen und Wahlen wird nicht dadurch berührt, dass einzelne Mitglieder 

aufgrund technischer Störungen an der Teilnahme oder der Ausübung ihrer Rechte bei virtuellen 
oder hybriden Mitgliederversammlungen gehindert sind. 
 

(6) Ein Beschluss ohne Versammlung der Mitglieder ist gültig, wenn  
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1. alle Mitglieder unter Vorlage des zu fassenden Beschlusses zur Stimmabgabe aufgefordert 
wurden,  

2. bis zu dem vom Präsidium gesetzten Termin mindestens 20 % der stimmberechtigten  
Mitglieder ihre Stimmen in Textform abgegeben haben und  

3. der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde. 
 
 
§ 7 Stimmrecht 

 
Jeder Mitgliedsverein entsendet zum Seglertag je einen Delegierten. Er hat so viele Stimmen, wie 
sie nach dem gültigen Schlüssel des DSV die Zahl der von dem Verein an den DSV gemeldeten 
Mitglieder entsprechen. Hierfür ist die letzte fristgemäße Meldung an den DSV maßgebend. Für 
Vereine, die nicht im DSV Mitglied sind, zählen die Meldezahlen des Landessportbundes. 
 
 

§ 8 Beschlussfassung 
 

(1) Für alle Beschlüsse und Wahlen ist die einfache Mehrheit der erschienenen bzw. vertretenen 
Mitgliederstimmen erforderlich. 
 

(2) Für Satzungsänderungen ist eine 3/4-Mehrheit der erschienenen Mitgliederstimmen erforderlich. 
Diejenigen Teile der Satzung, die geändert werden sollen, müssen in der Tagesordnung zum 
Seglertag bezeichnet werden.  
 

(3) Alle auf dem Seglertag gefassten Beschlüsse werden in das, vom Schriftführer zu erstellende und 
von ihm und einem Präsidenten zu unterzeichnendes Beschlussprotokoll aufgenommen. 
 
 

§ 9 Anträge 
 
Anträge an den Seglertag müssen spätestens zwei Wochen nach Einberufung an das Präsidium 
gerichtet werden, um in die Tagesordnung aufgenommen werden zu können. Über später 
eingebrachte Anträge kann nur abgestimmt werden, wenn die Mehrheit der Stimmen des 
Seglertages einverstanden ist. 
 
 

§ 10 Präsidium 
 
(1) Das Präsidium bildet den Vorstand. Es besteht aus 

a) dem Präsidenten 
b) dem 1.Vizepräsidenten (Stellv. Des Präsidenten) 
c) dem Vizepräsidenten 
d) dem Vizepräsidenten 
e) dem Schatzmeister 
f) dem Jugendobmann (gewählt vom Jugendseglertag) 
g) Beisitzer 
h) Beisitzer 
i) Beisitzer 

 j) Beisitzer  
 
(2) Die Mitglieder des Präsidiums werden von der ordentlichen Mitgliederversammlung auf die Dauer 

von 4 Jahren gewählt, der vom Jugendseglertag gewählte Jugendobmann auf die Dauer von 2 
Jahren bestätigt. Alle Präsidiumsmitglieder bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Die Wahlhandlung 
erfolgt offen und in Einzelabstimmung. Gibt es mehr als 1 Bewerber erfolgt die Wahl geheim. Eine 
Wiederwahl ist nur 2 mal möglich. Eine Wiederwahl im gleichen Amt ist hintereinander nur zweimal 
zulässig. 
Das Präsidium bestimmt die Funktionen der Beisitzer. 

 
(3) Das Präsidium führt die Geschäfte des Landesseglerverbandes. 
 
(4) Der Präsident und der 1.Vizepräsident nach Abs.1 b) sind - jeder für sich - vertretungsbefugter 

Vorstand im Sinne des §26 BGB. Der Schatzmeister ist für Zahlungsanweisungen gegenüber dem 
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kontoführenden Institut besonderer Vertreter im Sinne des §30 BGB. 
 

(5) Scheidet ein Präsidiumsmitglied oder Kassenprüfer vorzeitig aus oder ist das Präsidium aus 
anderen Gründen nicht voll besetzt, so kann das Präsidium bis zum nächsten Seglertag einen 
kommissarischen Vertreter bestellen. 
 

(6) Das Präsidium kann Revierausschüsse bilden. 
 
(7)  Das Präsidium ist ermächtigt bei Bedarf u. a. folgende Verbandsordnungen zu erlassen: 

a) Finanzordnung, 
b) Geschäftsordnung, 
c) Verwaltungs- und Reisekostenordnung 
 

(8) Das Präsidium ist ermächtigt, bei Bedarf einen ausschließlich beratend tätigen Beirat zu bestellen 
a) Der Beirat kann aus maximal 9 Mitgliedern bestehen. Die Berufung von Nichtmitgliedern des 
Verbandes ist zulässig. 
b) Die Mitglieder des Beirates werden durch das Präsidium für die Dauer 
von zwei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Beiratsmitglieder können vor 
Ablauf ihrer Amtszeit durch das Präsidium mit Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen abberufen werden. 
c) Die Tätigkeit im Beirat erfolgt ehrenamtlich. Die Mitglieder des Beirats erhalten keine 
Vergütung oder sonstige Zuwendungen aus Mitteln des Verbandes. 
d) Der Beirat berät das Präsidium in wichtigen Fragen des Verbandes und 
unterstützt ihn bei der Vorbereitung strategischer, fachlicher und finanzieller Entscheidungen. 
e) Der Beirat hat das Recht, Impulse und Anträge in das Präsidium einzubringen. 
f) Der Beirat wirbt für die Ideen und Ziele des Verbandes in der Öffentlichkeit. 
 

(9) Die Beschlussfassung im Präsidium kann auch in virtuellen oder hybriden Versammlungen oder 
außerhalb einer Sitzung im Wege eines Umlaufverfahrens in Textform erfolgen. 

  
§ 11 Kassenprüfer 
 
        Es werden maximal 3  Kassenprüfer für die Dauer von 4 Jahren gewählt.  
        Sie führen jährlich eine Prüfung durch und berichten der folgenden Mitgliederversammlung 
        über das Ergebnis.  
        Sie können jederzeit stichpunktartige Kontrollen durchführen. 
      
        
§ 12 Vollmacht 

 
Zu Änderungen der Satzung, die gesetzlich erforderlich sind oder werden können, ebenso für 
Änderungen die sich aus Änderungen des Grundgesetzes des DSV ergeben, ist der Vorstand 
ermächtigt. 
 
 

 
§ 13 Auflösung 

 
(1) Die Beschlussfassung über die Auflösung des Landesseglerverbandes kann nur auf einem hierfür 

besonders einberufenen Seglertag erfolgen. Sie erfordert eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen 
Stimmen. Diese Versammlung hat nach dem Auflösungsbeschluss zwei Liquidatoren zu wählen. 
 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Landesseglerverbandes oder bei Wegfall der 
steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen des Landsseglerverbandes an den DSV, der es 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke der Seglervereine im bisherigen Zuständigkeitsbereich 
des Segler-Verbandes Sachsen e.V. zu verwenden hat.  
 
Satzungsänderung 2023 basierend auf 2021                beschlossen auf dem Seglertag am  11.02.2023 
 
 
Gez. Dr. Bläser 
Präsident 



 
Segler-Verband Sachsen e.V.     Markkleeberg, den 28.12.2022  
 
Beschlussvorlage an den Seglertag am 11.02.2023  
Beschlussnummer: ST 02/23  
Eingebracht vom: Präsidium  
Thema: Meisterschaftsordnung  
 
 
Der Seglertag 2023 möge nachfolgende Meisterschaftsordnung (MO) beschließen:  
 
Die Meisterschaftsordnung setzt die Öffnung zur mitteldeutschen Zusammenarbeit formal um und 
war Arbeitsauftrag des Seglertages 2019.  
2019 wurde auf dem Seglertag beschlossen, Veränderungen in der Meisterschaftsordnung mit der 
Seglerjugend zu erproben. Nachdem 2021 erste Zwischenergebnisse aus der mitteldeutschen 
Zusammenarbeit vorgestellt wurden, kann diese Übergangsphase beendet werden, wenn auf dem 
Seglertag 2023 die nachfolgende MO beschlossen wird. Im Sommer 2022 wurde durch eine breite 
Mitwirkung unserer Fachleute Zustimmung erreicht und der aktuelle Stand der MO mit SVS-Mail 04-
2022 am 7.11.2022 den Vereinen zur Verfügung gestellt.  
Um die Lesbarkeit zu erleichtern, wurde die ursprüngliche Gliederung weitgehend erhalten.  
Aus dem Rücklauf der SVS-Mail 04-2022 wurden im Nachgang lediglich die Gliederungspunkte 2.5.2 
und 3.2 sprachlich verfeinert. 
 
gez. Dr. Reinhard Bläser  
Präsident 
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Meisterschaftsordnung des Segler-Verbandes Sachsen - 2023 

Sachsen hat sich in den letzten Jahren mit den vielen hinzugekommenen Tagebaufolgeseen zu einem 
in ganz Deutschland wahrgenommenen Segelspot entwickelt. Dies und die Kooperation mit den 
Verbänden aus Thüringen und Sachsen-Anhalt gebieten die Austragung von Landesmeisterschaften 
(LM) generell als verbandsoffene Meisterschaften.  
 

1 Allgemeines 

1.1 Geltungsbereich 

Die Meisterschaftsordnung (MO) gilt für LM und verbandsübergreifende LM des Segler-Verbandes 
Sachsen (SVS).  
Die MO orientiert sich weitgehend an der Meisterschaftsordnung des DSV. 
LM werden wie normale DSV-Ranglistenregatten durchgeführt. 
Für alles, was diese MO nicht regelt, gelten im Hintergrund die jeweils zutreffenden 
Ordnungsvorschriften des DSV. 

1.2 Veranstalter und durchführender Verein 

Veranstalter einer LM ist der SVS. Er beauftragt einen Verbandsverein mit der Durchführung. 

1.3 Name, Werbung 

Die Bezeichnung LM kann vom SVS oder mit dessen Genehmigung in einzelnen Klassen durch eine 
Sponsorenbezeichnung ersetzt werden, wobei der Hinweis auf die LM als Untertitel erfolgt, z. B. XY-
Cup 20XX, Landesmeisterschaft in der ...-Klasse (Jahr). 

Auflagen und Pflichten aus Rechteverträgen des SVS sind vom durchführenden Verein einzuhalten. 

2 Meisterschaftswürdigkeit  

2.1 Der SVS veranstaltet jährlich LM 

2.2 Der SVS veranstaltet jährlich Landesjugendmeisterschaften (LJM), für die ergänzende 
Bestimmungen in der Anlage LJM geregelt sind 

2.3 Der SVS veranstaltet jährlich Vereinsmeisterschaften, die gesondert mit der Ausschreibung 
geregelt werden 

2.4 Der SVS veranstaltet jährlich eine LM Fahrtensegeln, die gesondert mit der Ausschreibung zum 
Fahrtensegel-Wettbewerb geregelt wird 

2.5 Meisterschaftswürdigkeit einer Bootsklasse 

2.5.1 Eine LM kann nur in einer vom DSV anerkannten Klasse ausgesegelt werden, für die eine 
Rangliste gemäß Ranglistenordnung (RO) geführt wird. Werden von einer Klassenvereinigung (KV) 
mehrere Kategorien einer Bootsklasse vertreten (z. B. unterschiedliche Besegelung), so gilt im Sinne 
dieser MO jede Kategorie als getrennte Klasse.  
Ausnahmen für landesspezifische Bootsklassen müssen beim SVS beantragt werden. 
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2.5.2 Jugend- und Juniorenmeisterschaften werden darüber hinaus nur in den vom 

Jugendseglerausschuss (JSA) des SVS festgelegten Klassen gesegelt, wobei eine Klasse nicht 

gleichzeitig LJM-Klasse U20 und LJM-Klasse U16 sein darf. 

 
3 Anträge, Vergabeverfahren  
 
3.1 Verbandsvereine, die zur Durchführung einer LM/LJM bereit sind, beantragen nach Abstimmung 
mit den jeweiligen KV die Übertragung dieser Veranstaltung unter Angabe von Termin, Revier und 
Meldeschluss beim SVS bis zum 31. August des Jahres, das der Meisterschaft vorausgeht. 
 
3.2 LJMs werden vom JSA des SVS als gemeinsame Veranstaltung aller in Sachsen 
vereinsorganisiert und aktiv regattagesegelter DSV-Jugendklassen geplant. Findet sich für die 
gemeinsame LJM aller Bootsklassen kein Bewerber, findet die LJM als Mehr- und/oder 
Einklassenveranstaltungen unter gemeinsamen Logo statt.  
 
3.3 Die Genehmigung zur Durchführung der geplanten LM/LJM erteilt das SVS-Präsidium. 
 
3.4 Der durchführende Verein kann in Abstimmung mit der KV und dem SVS eine 
Höchstteilnehmerzahl festlegen.  
 
4 Ausschreibung 
 
4.1 Der durchführende Verein muss Ausschreibung und Segelanweisungen gemäß 
Musterausschreibung bzw. Mustersegelanweisungen des DSV erstellen. 
 
4.2 Das Format der LM muss in der Ausschreibung beschrieben werden. 
 
4.3 Die Ausschreibungen sind mindestens einen Monat vor Meldeschluss zu veröffentlichen.  
 
5 Meldungen/Teilnahmebedingungen 
 
5.1 Ist gemäß Ausschreibung eine Höchstteilnehmerzahl festgelegt, hat der durchführende Verein 
80% dieser Teilnehmerplätze vorrangig an Steuerleute nach der aktuellen Rangliste zu vergeben. Die 
Vergabe der verbleibenden Plätze ist nach Abstimmung mit der KV in der Ausschreibung festzulegen 
(z. B. ausländische Teilnehmer, Vorschoter der Klasse, Mannschaften des Gastgebervereins, 
Meldungseingang, Segler aus anderen Klassen o.a.) 
 
5.2 Jeder Teilnehmer, muss in einem Verein des SVS oder/und DSV registriert sein, internationale 
Teilnehmer analog in ihren nationalen Verbänden 
 
5.3 Der SVS ist berechtigt, nach Meldeschluss die eingegangenen Meldungen beim durchführenden 
Verein zu überprüfen. 
 
5.4 Für die Meldung gilt das Datum des Eingangs der Meldung bei der Meldestelle des 
durchführenden Vereins. 
 
 
6 Gültigkeit, Format und Wertung 
 
6.1 eine LM kann nur gesegelt werden, wenn bis zum Meldeschluss mindestens 10 Meldungen 
abgegeben wurden und auch in mindestens einer gültigen Wettfahrt an den Start gegangen sind. 
Andernfalls wird die Veranstaltung als Besten Ermittlung gewertet. 
 
6.2 Sollen bei der Meisterschaft Gruppen von Seglern getrennte Meisterschaften segeln, so gilt 6.1 
analog für jede Gruppe 
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6.3 Jede LM muss mindestens 5 Wettfahrten an mindestens 2 aufeinanderfolgenden Wettfahrttagen 
vorsehen. Für die Wettfahrten gelten die Bedingungen der Ranglistenordnung (RO) des DSV. 

6.4 Zur Gültigkeit einer Meisterschaft müssen mindestens 3 Wettfahrten gesegelt werden. Bei weniger 
Wettfahrten zählt die Regatta nur als Besten Ermittlung.  

6.5 Die Mindestteilnehmerzahl für eine Besten Ermittlung pro Klasse sind fünf gemeldete Boote. Wenn 
weniger als fünf Boote einer Klasse bis zum Meldeschluss gemeldet haben, wird diese Klasse nicht 
separat gestartet.   
 
6.6 In Absprache mit der KV können Qualifikations- und Finalwettfahrten vorgesehen werden. 
Finalwettfahrten oder eine Einteilung in Finalgruppen dürfen erst erfolgen, nachdem die Bedingungen 
für die Gültigkeit der Meisterschaft gemäß 6.4 erfüllt sind. 
 
6.7 Wurden vier oder weniger gültige Wettfahrten gesegelt, so werden alle gewertet. Wurden fünf oder 
mehr gültige Wett-fahrten gesegelt, so wird das schlechteste Ergebnis jedes Teilnehmers nicht 
gewertet. 

7 Mannschaftswechsel, Bootswechsel 

7.1 Ein einmaliger Wechsel der Besatzung oder des Bootes kann nach Beginn der ersten Wettfahrt 
nur in Ausnahmefällen auf vorherigen schriftlichen Antrag schriftlich durch das Wettfahrtkomitee 
genehmigt werden. 

7.2 Der Ersatz von Steuerleuten ist ausgeschlossen. 

8 Kontrollvermessung 

Während einer LM kann der mit der Durchführung beauftragte Verein Vermessungskontrollen 
vornehmen lassen.  

9 Wettfahrtkomitee, Protestkomitee und Technisches Komitee 

9.1 Für die Besetzung des Wettfahrtkomitees, des Protestkomitees und des Technischen Komitees 
gelten die Anforderungen der Ordnungen des DSV in aktueller Fassung. 

9.2 Die Einsetzung des Wettfahrtleiters, des Protestkomitees und des Technischen Komitees unter 
namentlicher Benennung bedarf der Zustimmung des SVS. 

9.3 Die Inhaber regionaler Lizenzen anderer Mitgliedsverbände des DSV werden bezüglich der 
Anforderungen dem SVS gleichgestellt 

10 Preise/Urkunden (Ergänzungen LJM und MDJM siehe Anlage LJM) 

10.1 Die Mannschaften auf den ersten 6 Plätzen erhalten Urkunden des SVS. 

10.2 Die siegreiche Mannschaft trägt den Titel: „ Landesmeister“ der...-Klasse Jahr)“.Bei 
Meisterschaften für bestimmte Gruppen oder besondere Segeldisziplinen ist die Gruppe bzw. die 
Segeldisziplin Bestandteil des Titels. (z. B. „Landesjugendmeister...“, „Landesmeister im Kite-
Surfen...“)  

10.3 Weitere Preise und Urkunden obliegen dem Ausrichter. 

 



Entwurf 2.1           27.12.2022   

Segler-Verband Sachsen e.V. 

Seite | 4 

 

 

11 Meisterschaftsbericht 

Der durchführende Verbandsverein bestätigt die ordnungsgemäße Durchführung der Meisterschaft 
und stellt einen Textbericht und Bilder der Veranstaltung zur medialen Veröffentlichung zur Verfügung.  
Dies erfolgt innerhalb von sieben Tagen nach Schluss der Meisterschaft an die SVS-Geschäftsstelle.  

 

12 Segeldisziplinen  

Für besondere Segeldisziplinen kann der SVS in Zusammenarbeit mit der jeweils zuständigen KV 
andere Mindestkriterien, andere Formate und Wertungen festlegen, die der Wettbewerbsform 
angemessen sind. Diese werden auf der Internetseite des SVS veröffentlicht. 

13. Inkraftsetzung 

Diese Fassung der Meisterschaftsordnung tritt am 01.03.2023 in Kraft. 

 

Anlage: Anlage LJM (Titel- und Preisvergabe) 
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Anlage LJM:  gültig bei der Austragung von Landesjugendmeisterschaften und 

Mitteldeutsche Jugendmeisterschaften 

10.1 Preise/Urkunden: 

10.1.1 Hauptpreise erhalten Mannschaften, die im Berechnungsjahr höchstens das 19. Lebensjahr 
(U20) bzw. das 15. Lebensjahr (U16) vollenden bzw. vollendet haben. 

10.1.2 Die U16 bzw. U20 Mannschaften einer LJM auf den ersten drei Plätzen einer LJM-Klasse 
erhalten die Preise in Form von Medaillen und/oder Pokalen  

10.1.3 Sonderpreise können an Mannschaften vergeben werden, die im Berechnungsjahr höchstens 
das 12. (U13), das 17. (U18), bzw. das 26. Lebensjahr (U27) vollenden bzw. vollendet haben. 

10.1.4 Die beste U13 Mannschaft einer U16 Klasse und die beste U18 Mannschaft einer U20 Klasse 
können Preise in Form von Medaillen und/oder Pokalen erhalten.  
 
10.1.5 Platziert sich eine U27 Mannschaft in der Gesamtwertung einer LJM auf den ersten Platz einer 
U20 -Jugendmeisterschaftsklasse, so kann diese Mannschaft einen Sonderpreis in Form von 
Medaillen und/oder Pokalen sowie Urkunden erhalten.  
 
 
10.2 Titel 
10.2.1 Die siegreiche U16 Mannschaft einer U16 LJM-Klasse trägt den Titel: "Landesjugendmeister 
Sachsen der Klasse [Klassenbezeichnung] [Jahr]". 
 
10.2.2 Die beste U13 Mannschaft einer U16 LJM-Klasse trägt den Titel: "Landesjugendmeister U13 
Sachsen der Klasse [Klassenbezeichnung] [Jahr]". 
 
10.2.3 Die siegreiche U20 Mannschaft einer U20 LJM-Klasse trägt den Titel: "Landesjugendmeister 
Sachsen der Klasse [Klassenbezeichnung] [Jahr]". 
 
10.2.4 Die beste U17 Mannschaft einer U20 LJM-Klasse trägt den Titel: "Landesjugendmeister U17 
Sachsen der Klasse [Klassenbezeichnung] [Jahr]". 
 
10.2.5 Platziert sich eine U27 Mannschaft in der Gesamtwertung einer LJM auf den ersten Platz einer 
U20 LJM-Klasse, so trägt diese U27 Mannschaft den Titel:  
"Landesjuniorenmeister Sachsen der Klasse … (Jahr)".  
 
10.2.6. Die beste SVS Mannschaft einer U16, oder einer U20 Landesjugendmeisterschaftsklasse trägt 
den Titel: "bester sächsischer Teilnehmer LJM-Sachsen der Klasse [Klassenbezeichnung] [Jahr]". 
 
10.4 Sinngemäße Anwendung auf Titel für Mitteldeutsche Jugendmeisterschaften 
10.4.1 Die siegreiche U16 Mannschaft einer mitteldeutschen U16 Landesjugendmeisterschaftsklasse 
trägt den Titel: "Mitteldeutscher Jugendmeister der Klasse [Klassenbezeichnung] [Jahr]". 
 
10.4.2 Die beste U13 Mannschaft einer mitteldeutschen U16 Landesjugendmeisterschaftsklasse trägt 
den Titel: " Mitteldeutscher Jugendmeister U13 der Klasse [Klassenbezeichnung] [Jahr]". 
 
10.4.3 Die siegreiche U20 Mannschaft einer mitteldeutschen U20 Landesjugendmeisterschaftsklasse 
trägt den Titel: "Mitteldeutscher Jugendmeister der Klasse [Klassenbezeichnung] [Jahr]". 
 
10.4.4 Die beste U17 Mannschaft einer mitteldeutschen U20 Landesjugendmeisterschaftsklasse trägt 
den Titel: "Mitteldeutscher Jugendmeister U17 der Klasse [Klassenbezeichnung] [Jahr]". 
 
10.4.5 Platziert sich eine U27 Mannschaft in der Gesamtwertung einer MDJM auf den ersten Platz 
einer U20 -Jugendmeisterschaftsklasse, so trägt diese U27 Mannschaft den Titel:  
"Mitteldeutscher Juniorenmeister der Klasse … (Jahr)". 



SVS 

Geschäftsordnung des Seglertages 

Geschaeftsordnung                                                                                                                                  14.01.13 

 
 
§1  Leitung 
 
Die Seglertage werden durch den Präsidenten oder im 
Falle seiner Verhinderung durch einen Vizepräsidenten  
Der Leiter benennt zwei Vertreter. 
 
§2 Geschäftsführung 
 
Der Leiter eröffnet den Seglertag mit der Bekanntgabe 
der Zusammensetzung der Geschäftsführung des 
Seglertages. Diese umfaßt den Leiter des Seglertages 
und seine Vertreter, ferner die Stimmenzähler und den 
Schriftführer, der die Teilnehmer- und die Rednerliste 
führt und die Niederschrift aufnimmt. 
 
§3  Tagesordnung 
 
I. Die Tagesordnung des Seglertages wird vom 

Präsidium festgesetzt. 
 

II. Anträge zur Tagesordnung sind gemäß §9 der 
Satzung einzureichen. 
 

III. Der Leiter des Seglertages stellt die 
Beschlussfähigkeit des Seglertages fest und bringt, 
sofern der Seglertag keinen anderen Beschluss 
faßt, die Gegenstände der Tagesordnung in der 
vom Präsidium festgesetzten Reihenfolge zur 
Beratung und Abstimmung. 

 
§4  Rednerfolge 
 
I. Der Leiter des Seglertages erteilt den Delegierten in 

der Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort. 
 

II. Der Leiter des Seglertages hat zur geschäftlichen 
Leitung stets das Wort, außerdem zur Sache, sofern 
er sich in die Rednerliste eintragen läßt. Für die 
Dauer seiner Teilnahme an der Beratung übernimmt 
einer der Vertreter die Leitung des Seglertages. 
 

§5 Redeordnung 
 
I. Antragsteller erhalten als erste und als letzte das 

Wort. 
 

II. Zu einer tatsächlichen Richtigstellung zur 
Geschäftsordnung sowie zu einer Fragestellung 
wird das Wort sofort, zu persönlichen Bemerkungen 
am Schluss der Beratung des jeweiligen 
Gegenstandes der Tagesordnung erteilt. 
 

III. Spricht der Redner nicht zur Sache kann ihm der 
Leiter des Seglertages nach erfolgter Verwarnung 
für den jeweiligen Gegenstand der Tagesordnung 
das Wort entziehen. 

 
§6  Anträge 
 
I. Zusatz- und Gegenanträge zu den einzelnen 

Punkten der Tagesordnung bedürfen zu ihrer 
Einbringung keiner Unterstützung. 
 

 
 
 
 
 

 
 
II. Dringlichkeitsanträge sind solche, die nicht auf der 

Tagesordnung stehen. Sie müssen schriftlich 
eingebracht werden und bedürfen zur Beratung und 
Beschlussfassung der Unterstützung der einfachen 
Mehrheit der anwesenden Stimmen. Die Erledigung 
erfolgt, sofern der Seglertag nicht anders 
beschließt, nach Beratung aller anderen Punkte der 
Tagesordnung. 
 

II. Anträge auf Änderung der Satzung können nur als 
ordentliche Anträge gemäß §8 Abs.2 der Satzung 
gestellt werden. 
 

III. Der Antrag auf Schluss der Beratung kann nur von 
einem Delegierten gestellt werden, der nicht an der 
Beratung beteiligt war. Ein Redner kann gegen 
diesen Antrag sprechen. Über den Antrag ist 
abzustimmen. 
 

IV. Zu Anträgen die für erledigt erklärt worden sind 
erhält auf dem gleichen Seglertag niemand mehr 
das Wort, es sei denn, daß zwei Drittel der 
anwesenden Stimmen dies verlangen. 

 
§7  Abstimmung 
 
I. Bei der Abstimmung ist in der Weise zu verfahren, 

daß über den umfassenderen Gegenstand vor dem 
engeren abgestimmt wird. Im Zweifel gilt die 
Reihenfolge der Tagesordnung. 
 

II. Die Abstimmung erfolgt offen durch erheben der 
Stimmkarten, es sei denn, daß stimmberechtigte 
Delegierte mit zusammen min. fünf Stimmen 
geheime Abstimmung verlangen. 
 

III. Auch Wahlen erfolgen durch offene Abstimmung. 
Sie müssen jedoch geheim durchgeführt werden, 
wenn dies von min. einem stimmberechtigten 
Delegierten verlangt wird. Gewählt ist, wer die 
meisten Stimmen auf sich vereinigt. 

 
§8  Geschäftliche Anfragen 
 
Geschäftliche Anfragen müssen vom Präsidium nach 
Beendigung der Tagesordnung beantwortet werden, 
sofern sie von einem Fünftel der vertretenen Stimmen 
unterstützt werden. 
 
§9  Veröffentlichung der Verhandlungen 
 
Das Protokoll des Seglertages ist innerhalb von drei 
Monaten jedem Verbandsverein zuzustellen. 
 
§10  Inkrafttreten 
 
Die Geschäftsordnung des Seglertages tritt am 26. 
Januar 1991 in Kraft, geändert am 28. März 1992, am 
06. März 1999, am 26.02.2005. 
 
 



Segler-Verband Sachsen e.V.                                                    Leipzig, den 27.12.2022  
 
Information an den Seglertag 2023 
 
Auszug aus der Satzung des SVS 
 
§ 5 Organe 
Die Organe des 
Landesseglerverbandes sind: 

- der Seglertag 
(Mitgliederversammlung) 

- das Präsidium (Vorstand). 
 

 

§ 10 Präsidium 
(1) Das Präsidium bildet den 

Vorstand. 
 Es besteht aus 
a) dem Präsidenten, 
b) dem 1. Vizepräsidenten  
      (Stellv. des Präsidenten), 
c) dem Vizepräsidenten, 

 

d) dem Vizepräsidenten 
e) dem Schatzmeister, 
f) dem Jugendobmann /-

Frau (gewählt vom 
Jugendseglertag) 

g) Beisitzer, 
h) Beisitzer, 
i) Beisitzer, 
j) Beisitzer 
 

 §10 (2) Die Mitglieder des Präsidiums werden von der ordentlichen Mitgliederversammlung auf die 
Dauer von 4 Jahren gewählt.  

§11 Kassenprüfer 
Es werden maximal 3 Kassenprüfer für die Dauer von 4 Jahren gewählt. 

 
Präsidium / Funktion Name Zuletzt gewählt am Bemerkung 
    
Präsident 
 

Dr. Reinhard Bläser 02.03.2019  vier Jahre 
kandidiert  
 

1.Vizepräsident/ 
Fahrtensegelobmann 
 

Hermann-Josef 
Steffes 

13.02.2021 zwei Jahre 
 

Vizepräsident / Schriftführer 
 
 
Vizepräsident/  
spez. Segeldisziplin 

Thomas Krüger 
 
 
Burkhard Oha 

13.02.2021 
 
 
13.02.2021 

zwei Jahre 
 
 
 
zwei Jahre 
 

 
Schatzmeister 
 

 
Klaus Götz 

 
02.03.2019 

 
vier Jahre 
kandidiert nicht 

    

Beisitzer / Umwelt / Recht 
 

Manfred Dahms 02.03.2019 vier Jahre 
kandidiert  
 

Beisitzer / Wettfahrtobman 
 

Udo Pampel 02.03.2019 vier Jahre 
kandidiert nicht 

Beisitzer / Jugendobfrau 
 

Iris Bönisch kandidiert  
JST 14.01.2023 
 

JST-Wahl 
(ist zu bestätigen) 

Beisitzerin / Obfrau 
Öffenlichkeitsarbeit 

Sylvia Schumann 13.02.2021 zwei Jahre 
 

    

Kassenprüfer 
 

Olaf Risse 13.02.2021 zwei Jahre 
 

Kassenprüfer 
 

Dr. Thomas Gröger 13.02.2021 zwei Jahre 
 

 
Danach sind 5 Präsidiumsmitglieder neu zu wählen/ zu bestätigen.  
Über jeden Kandidaten wird einzeln abgestimmt. 
Das Wahlverfahren ist in der Geschäftsordnung des Seglertages geregelt. 
 
Auszug aus der Geschäftsordnung des Seglertages - § 7  Abstimmung 
III Auch Wahlen erfolgen durch offene Abstimmung. Sie müssen geheim durchgeführt werden, wenn dies von 
mindestens einem stimmberechtigten Delegierten verlangt wird. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich 
vereinigt. 
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Riedelstraße 4 

08523 Plauen 

0177 40 611 85 

 

Ronald.ziegner@gmail.com 

ZIEGNER, RONALD 

ZIELSETZUNG  Mit diesem Schreiben stelle ich mich zur Wahl zum Wettfahrtobmann des Landes Sachsen. 

 

 Ich bin Mitglied im SCP, ehemals TSV Oelsnitz Abteilung Segeln, und bin seit meiner Kindheit aktiver Segler. Angefangen habe ich im Optimisten, wa hrend meines Studiums konnte ich die Z-Klasse (Regattaboot der DDR) segeln. Seit 2012 segle ich aktiv in der Finn-Klasse. 2016 habe ich die Pru fungen zum Regionalen Wettfahrtleiter und Schiedsrichter absolviert und nehme regelma ßig an Veranstaltungen teil. Auch der Rest der Familie geht dem Hobby segeln nach. Meine Lebenspartnerin Anja Weller als erfolgreiche Regattaseglerin und Trainerin beim SCHP. Tim, der in der ILCA-Klasse aktiv ist und bereits an der Junior-WM teilgenommen hat, sowie Malte, der jetzt mit 6 Jahren die ersten Versuche im Optimisten unternimmt. 
VITA  VORNAME, NAME: Ronald Ziegner 

GEBURTSTAG: 25.01.1977 in Plauen 

WOHNORT: Plauen 

BERUF: IT Consultant bei GK-Software 

FAMILIE  LEBENSPARTNERIN: Anja Weller – Trainer bei Segelclub SCHP, Seglerin Europe / Finn 

KINDER: Tim Weller – Alter 16 – Segler ILCA Radial 
KINDER: Malte Weller – Alter 7 – Einsteiger Optimist 

VITA  Geboren am: 25.01.1977 Geboren in: Plauen Beruf: IT Consultant bei GK-Software 

QUALIFIKATIONEN  o 2015-10: Wettfahrtleiter regional 
o 2015-10: Schiedsrichter regional 

HÖHEPUNKTE 
BISHERIGER 

AKTIVITÄTEN 

 o 2020 DJM-Laser/ ILCA am Zwenkauer See – Mitarbeit Wettfahrtkomitee 

o 2020 DM Flying Dutchman am Zwenkauer See -Wettfahrtkomitee 

o 2022 RL Flying Dutchman am Zwenkauer See – Obmann des Protestkomitee 

 

 


